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Das Wichtigste in Kürze 

• Der vorliegende Fraktionsentwurf (FrakE) weist eine Reihe von Verbesserungen ggü. dem Kabi-
nettsentwurf (KabE) auf. Jedoch bleiben die Grundprobleme des KabE bestehen.  
 

• Insbesondere die Ausgestaltung der neuen Anforderungen an die Flexibilisierung bzw. Überbau-
ung von Biogasanlagen sowie das Fehlen jeglicher Übergangsfristen gehen an der Realität der 
Branche vorbei. Auch das erklärte Ziel, Bioenergieanlagen mit Wärmenetzen zu stärken sowie die 
Flexibilisierung der Biogasanlagen anzureizen, wird das Biomasse-Paket so verfehlen. Im Gegenteil 
führt die kurzfristige Einführung nicht-praxisgerechter Flexibilitätsanforderungen dazu, dass wei-
tere Anlagen sofort stillgelegt werden. Sie dürfen deshalb keinesfalls in dieser Form beschlossen 
werden. 

 
• Auch wenn es hier Verbesserungen ggü. dem KabE gibt, so ist die vermeintliche Anhebung des 

Ausschreibungsvolumens weiterhin de facto eine Verkleinerung ggü. dem EEG 2023, da Biogasan-
lagen gemäß FrakE nur noch halb so viel Strom produzieren dürfen wie im EEG 2023. Für den Be-
stand von rund 10.000 Bioenergieanalagen würde dies bedeuten, dass die bereits eingesetzte 
Rückbauwelle ungebremst weitergeht. 

 
• Wie beschrieben müssen die Flexibilitätsanforderungen umfassend überarbeitet werden. Insofern 

dies in der Kürze der Zeit nicht leistbar ist, sollte unbedingt eine Übergangsregelung für die Jahre 
2025 und 2026 geschaffen werden:  Mit dem laufenden Gesetzgebungsverfahren wird zumindest 
das Ausschreibungsvolumen für 2025 und 2026 auf 1.800 MW sowie der Flexibilitätszuschlag für in 
diesen Jahren bezuschlagte Gebote angehoben, um Zeit für eine detaillierte fachliche Diskussion 
zu gewinnen und bis zum Beschluss eines umfangreichen Biomasse-Pakets in der kommenden 
Legislaturperiode den großen Überhang an Geboten aus 2024 abzupuffern.  
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Vorbemerkung 

Aktuelle Situation der Bioenergiebranche 

Die Bioenergie leistet bereits jetzt einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, beson-
ders in den Bereichen, wo andere Klimaschutztechnologien an ihre Grenzen stoßen. Deutschland ver-
fügt aktuell über rund 10.000 dezentrale Biogas- und Holzenergieanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK). Diese stellen gesicherte und regelbare Leistung zum Ausgleich der schwankenden Stromerzeu-
gung aus Wind- und Solarenergie sowie für eine klimaneutrale regionale Wärmeversorgung bereit.  

Der weitaus größte Teil der Biogas- und Holzenergieanlagen, die aktuell über das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) refinanziert werden, ist auch bis auf weiteres auf eine EEG-Vergütung oder eine 
entsprechende Nachfolgeregelung angewiesen, denn: 

• Aktuell fehlende Markterlöse: Die Erlöse aus der Vermarktung von Strom, Wärme, gesicherter 
Leistung und den diversen Koppelprodukten der Bioenergienutzung (z.B. klimaneutrales CO2 

oder Dünger) reichen aktuell noch nicht aus, um die Investition in eine Biogas- oder Holzener-
gieanlage zu decken. 

• Unsicherheit bzgl. zukünftiger Markterlöse: Auch wenn perspektivisch die Markterlöse von Bi-
oenergieanlagen voraussichtlich ansteigen werden (z.B. aufgrund größerer Volatilität im 
Strommarkt, einem Kapazitätsmarkt oder steigender CO2-Preise), ist dies zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht mit ausreichender Sicherheit prognostizierbar, um Investitionen in die Anla-
gen finanzierbar zu machen. 

Zumindest kurzfristig sind verbesserte Rahmenbedingungen im EEG notwendig, um bestehende Bio-
energieanlagen nach Ende der EEG-Vergütung wirtschaftlich weiterzubetreiben und in zukunftsfähige 
Anlagenkonzepte wie die Errichtung von Wärmenetze und die Flexibilisierung investieren und ggf. auch 
Neuanlagen errichten zu können. Deshalb ist die Initiative der Bundestagsfraktionen von SPD und 
Bündnis 90 / Die Grünen zu begrüßen. Insbesondere die Erhöhung des Flexibilitätszuschlags ist positiv 
zu sehen.  

Allerdings werden die Verbesserungen im FrakE konterkariert durch die Einführung unpraktikabler und 
unrealistischer Anforderungen an die Flexibilität bzw. Überbauung von Biogasanlagen ohne ausrei-
chenden Übergangszeitraum (siehe Abschnitt 1). Auch die Bioenergieverbände sehen den großen ener-
giewirtschaftlichen Mehrwert von Biogasanlagen in der flexiblen Strom- und Wärmeerzeugung, um die 
schwankende Energieerzeugung aus Wind- und Solarenergie auszugleichen. Auch entsprechende Ver-
gütungsanforderungen im EEG können sinnvoll sein. Die konkrete Ausgestaltung der neuen Anforde-
rungen an die Flexibilisierung bzw. Überbauung der Anlagen sowie das Fehlen jeglicher Übergangs-
fristen gehen aber an der Realität der Branche vorbei. Auch das erklärte Ziel, Bioenergieanlagen mit 
Wärmenetzen zu stärken sowie die Flexibilisierung der Biogasanlagen anzureizen, wird das Biomasse-
Paket so verfehlen. Im Gegenteil führt die kurzfristige Einführung nicht-praxisgerechter Flexibilitäts-
anforderungen dazu, dass weitere Anlagen sofort stillgelegt werden. Sie dürfen deshalb keinesfalls in 
dieser Form beschlossen werden. 

Die verschärften Anforderungen an die Überbauung führen zudem dazu, dass das Ausschreibungsvo-
lumen mit dem FrakE de facto nicht erhöht, sondern abgesenkt wird (siehe Abschnitt 2). Die Stilllegung 
bestehender Bioenergieanlagen wird deshalb nicht aufgehalten, sondern verschärft. 
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Vorschlag zum weiteren Verfahren: Übergangsregelung für 2025 und 2026 

Wie beschrieben müssen die Flexibilitätsanforderungen umfassend überarbeitet werden. Insofern dies 
in der Kürze der Zeit nicht leistbar ist, sollte unbedingt eine Übergangsregelung für die Jahre 2025 und 
2026 geschaffen werden:  Mit dem laufenden Gesetzgebungsverfahren wird zumindest das Ausschrei-
bungsvolumen für 2025 und 2026 auf 1.800 MW sowie der Flexibilitätszuschlag für in diesen Jahren 
bezuschlagte Gebote angehoben, um Zeit für eine detaillierte fachliche Diskussion zu gewinnen und 
bis zum Beschluss eines umfangreichen Biomasse-Pakets in der kommenden Legislaturperiode den 
großen Überhang an Geboten aus 2024 abzupuffern.  

Denn die Ergebnisse der jüngsten Biomasse-Ausschreibungen aus dem Oktober 2024 zeigen, wie groß 
Handlungsbedarf und Handlungsdruck hier sind. Bei der Ausschreibung wurden auf ein Volumen von 
234 Megawatt (MW) 712 Gebote mit einer Gesamtleistung von 622 MW eingereicht; die allermeisten 
davon waren Gebote von Bestandsanlagen. Nur 283 Gebote mit einer Leistung von 234 MW wurden 
bezuschlagt. Das bedeutet auch, dass 429 Anlagen mit einer Leistung von 388 MW weiter Strom und 
Wärme produzieren möchten, ihnen aber keine Chance dafür gegeben wird. Ab 2025 wird der Kreis der 
Anlagen, die ebenfalls noch keine Perspektive für die Zeit nach Auslaufen ihrer EEG-Vergütung besit-
zen, weiter ansteigen. Verschärfend wird gemäß EEG das Biomasse-Ausschreibungsvolumen 2025 sogar 
abgesenkt. 

  



  

 Seite 6 

Stellungnahme zum Fraktionsentwurf eines Biomasse-Pakets vom 17.12.2024 – Stand: 20.12.2024 

1. Die neu-geplanten Anforderungen an die Flexibilität / Überbau-
ung von Biogasanlagen gehen an der Realität der Branche vorbei 
und konterkarieren alle Verbesserungen. 

Mit dem FrakE werden wie auch mit dem KabE zahlreiche neue Vorgaben an die Flexibilität bzw. Über-
bauung von Biogasanlagen gestellt bzw. bestehende Vorgaben verschärft. Tatsächlich decken sich in 
diesem Punkt FrakE und KabE. 

Die Bioenergieverbände sehen den großen energiewirtschaftlichen Mehrwert von Biogasanlagen 
ebenfalls in der flexiblen Strom- und Wärmeerzeugung, um die schwankende Energieerzeugung aus 
Wind- und Solarenergie auszugleichen. Auch entsprechende Vergütungsanforderungen im EEG können 
sinnvoll sein.  

Allerdings schießen die neuen bzw. verschärften Vorgaben über das Ziel hinaus, sind teilweise nicht 
notwendig, teilweise aber auch nicht praxisgerecht und verhältnismäßig. Ohne eine vertiefte fachliche 
Diskussion darf es deshalb keine weiteren Anforderungen geben. 

1.1. Die Mindestvorgabe einer vierfachen Überbauung ist in den meisten Fäl-
len wirtschaftlich, rechtlich und/oder technisch umsetzbar (Art. 1 Nr. 7 Buch-
stabe c FrakE zur Einführung eines neuen § 39i Abs. 2a EEG 2023 streichen) 

Für Biogasanlagen, die in die Anschlussvergütung wechseln, gilt seit deren Einführung 2016 eine Pflicht 
zur „Überbauung“. Dies bedeutet, dass die installierte Leistung einer Biogasanlage ggü. der ursprüng-
lich vollen Auslastung deutlich angehoben werden muss, ohne dass die jährliche Stromproduktion 
steigt. Die installierte Leistung darf im Jahresdurchschnitt also nicht vollständig für die Stromerzeu-
gung genutzt werden. Dies soll Anreize für eine flexible Stromproduktion setzen. Im heutigen Biogas-
anlagenpark werden im Jahresdurchschnitt nur 65 Prozent der installierten Leistung für die Stromer-
zeugung genutzt, d.h. die installierte Leistung ist im Schnitt in etwa 1,5-mal so hoch wie die jährliche 
Stromerzeugung (sog. „Bemessungsleistung“). Gemäß EEG 2023 dürfen Biogasanlagen in der An-
schlussvergütung im Jahresdurchschnitt nur noch 45 Prozent ihrer installierten Leistung nutzen, d.h. 
die installierte Leistung muss im Jahresdurchschnitt in etwa doppelt so hoch sein wie die Bemes-
sungsleistung (§ 39i Abs. 2 Nr. 1 EEG 2023).  

In Bezug auf Biogasanlagen sieht der FrakE wie auch schon der KabE hier folgende Änderungen vor: 

• Biogasanlagen müssen gemäß FrakE perspektivisch mehr als vierfach überbaut werden, d.h. 
ggü. einer Grundlastfahrweise müssen Biogasanlagen ihre installierte Leistung gut vervierfa-
chen. Im EEG 2023 wird die Bemessungsleistung der Biogasanlagen, also die pro Jahr erzeugte 
Strommenge, auf 45 Prozent der installierten Leistung begrenzt. Mit dem FrakE soll diese Be-
grenzung der Bemessungsleistung durch eine Begrenzung der jährlichen Laufzeit auf 10.000 
Betriebsviertelstunden (2025) sinkend auf 8.000 Betriebsviertelstunden (11 Jahre nach Zu-
schlag) ersetzt werden (Art. 1 Nr. 7 c zur Einführung von § 39i Absatz 2a – neu). Dies entspricht 
einer Senkung der maximal zulässigen jährlichen Volllaststunden von ca. 3.900 auf 2.000 Stun-
den.  
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• Änderung der Systematik: Es wird nicht berücksichtigt, wie stark die BHKW einer Biogasanlage 
tatsächlich ausgelastet sind: Das EEG 2023 begrenzt die jährliche Auslastung einer Biogasan-
lage (Anteil der erzeugten Strommenge Bemessungsleistung an der installierten Leistung). Ge-
mäß FrakE soll zukünftig der Zeitraum, für den eine Biogasanlage überhaupt eine EEG-Vergü-
tung beanspruchen darf (Betriebsviertelstunden) beschränkt werden, unabhängig davon, wie 
stark die Anlage in dieser Zeit ausgelastet ist, d.h. wieviel Strom real produziert wurde. 

• Keine Übergangsfrist: Die neuen Anforderungen an die Überbauung gelten für alle Anlagen, 
die nach Inkrafttreten des Biomasse-Pakets bezuschlagt werden. Die Gebote für die Ausschrei-
bungen in 2025 müssen also bereits auf Basis der neuen Vorgaben geplant, genehmigt und 
finanziert sein. Und wenn diese in 2025 bezuschlagten Anlagen noch in 2025 in die Anschluss-
vergütung wechseln, weil ihr erster Vergütungszeitraum endet, müssen sie ab dann bereits 
vierfach überbaut sein. 

Die Bioenergieverbände lehnen die neuen Vorgaben in ihrer konkreten Ausgestaltung als unpraktika-
bel, unverhältnismäßig sowie wirtschaftlich, rechtlich und/oder technisch nicht umsetzbar ab. 

Erstens: An vielen Standorten verweigern Stromnetzbetreiber den Anschluss einer vervierfachten in-
stallierten Leistung. Solange Netzbetreiber nicht verpflichtet sind, vierfach überbaute Biogasanlagen 
anzuschließen, darf dies auch keine Vergütungsanforderung sein. 

Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass in vielen Regionen aktuell eines der Haupthemmnisse für 
eine starke Überbauung von Biogasanlagen die mangelnde Kooperation der Netzbetreiber darstellt. 
Fehlt ein ausreichender Netzanschluss, müssten Anlagen ihre Stromerzeugung stark reduzieren, um 
die Begrenzung der jährlichen Stromproduktion auf 10.000 Betriebsviertelstunden einhalten zu kön-
nen, wodurch wiederum die Einnahmen aus der Strom- und Wärmevermarktung wegfielen und die 
Anlagen unwirtschaftlich würden. 

Zweitens: Die allermeisten Neu- und Bestandsanlagen können für 2025 und 2026 kein Gebot für eine 
vierfache Überbauung abgeben. Verschärfte Anforderungen an die Überbauung dürfen deshalb noch 
nicht für die Ausschreibungen in 2025 und 2026 gelten. 

Seit der erstmaligen Begrenzung der jährlichen Stromproduktion im EEG 2014 erfordert diese lediglich 
eine Verdopplung der installierten Leistung, keine Vervierfachung. Die allermeisten Anlagenbetreiber, 
die nun Gebote abgeben möchten, haben deshalb nicht mit einer vierfachen Überbauung kalkuliert. 
Selbst Anlagen, für die eine vierfache Überbauung wirtschaftlich, rechtlich und technisch möglich ist, 
können nicht innerhalb eines derart kurzen Zeitraums ein neues Anlagenkonzept planen und dafür 
eine Genehmigung und Finanzierung einholen. Alle Anlagen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereits 
vierfach überbaut sind oder zumindest eine Finanzierung und Genehmigung für eine vierfache Über-
bauung besitzen, werden deshalb de facto von den Ausschreibungen in 2025 und ggf. 2026 ausge-
schlossen.  

Drittens: Die Pflicht zur vierfachen Überbauung ohne angemessene Übergangsfrist ist ein Eingriff in 
den Investitionsschutz von allen Anlagen, die noch in 2025 oder 2026 in die Anschlussvergütung wech-
seln müssen.  

Wie beschrieben fordert das EEG seit erstmaliger Einführung der Pflicht zur Überbauung nur eine dop-
pelte Überbauung, so dass Bestandsanlagen, die kurzfristig auf eine Anschlussvergütung angewiesen 
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sind, auch damit rechnen konnten, bei einem Zuschlag im Zweifel auch mit einer doppelten Überbau-
ung wechseln zu können. Selbst Anlagen, für die eine vierfache Überbauung wirtschaftlich, rechtlich 
und technisch möglich ist, können nicht innerhalb eines Jahres ein neues Anlagenkonzept planen und 
dafür eine Genehmigung und Finanzierung einholen. Insofern Anlagen zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
bereits die vierfach überbaut sind, können sie dies aufgrund der erforderlichen Zeiträume für Planung, 
Finanzierung, Genehmigung und Realisierung nicht in 2025 und im Regelfall auch nicht mehr in 2026 
in die Anschlussvergütung wechseln, ohne ihre Stromproduktion stark abzusenken, um die verschärf-
ten Anforderungen erfüllen zu können. 

Viertens: Eine Vervierfachung der installierten Leistung innerhalb kürzester Zeit ist insbesondere für 
kleinere Biogasanlagen aus wirtschaftlichen und/oder genehmigungsrechtlichen Gründen nicht mög-
lich. 

Kleinere Biogasanlagen, die vor der Flexibilisierung mit einer Bemessungsleistung von unter 300 kW 
errichtet wurden, fielen bei ihrer ursprünglichen Genehmigung nicht in den Geltungsbereich des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), sondern mussten nur nach dem Baurecht genehmigt wer-
den. Bei einer Vervierfachung der installierten Leistung würden die Anlagen aber nun unter das BIm-
SchG fallen und müssten dementsprechend alle technischen Anforderungen einhalten und umfas-
sende Zusatzinvestitionen tätigen, die auch nicht über den geplanten verlängerten Vergütungszeit-
raum von 13 Jahren refinanzierbar sind. Um die Begrenzung der Stromproduktion auf 10.000 Betriebs-
viertelstunden einzuhalten, bliebe diesen Anlagen nur die Option, ihre Stromerzeugung zu senken, was 
wiederum bei den allermeisten Anlagen zur Unwirtschaftlichkeit führt, weil die Einnahmen aus der 
Strom- und Wärmevermarktung wegfielen.  

Fünftens: Anlagenkonzepte mit durchgehendem Substratstrom. 

Insbesondere politisch explizit gewünschte Bioabfallvergärungsanlagen müssen deutlich mehr als 
2.500 Betriebsstunden – auch wegen der Wärme für die Hygienisierung – fahren. Dennoch fahren diese 
Anlagen flexibel. Ähnliches gilt für güllevergärende Anlagen. Eine rein strommarktgetriebene Betrach-
tung greift bei diesen Biogasanlagen häufig zu kurz. 

Sechstens: Verschärfte Vorgaben an die Flexibilisierung müssen mit einem stark erhöhten Ausschrei-
bungsvolumen einhergehen. 

Der heutige Biogasanlagenpark weist eine installierte Leistung von rund 5,9 GW und eine Bemessungs-
leistung von rund 4 GW auf. Wie oben beschrieben gehen die Bioenergieverbände davon aus, dass die 
installierte Leistung des bestehenden Biogasanlagenparks bis 2030 bei passenden Rahmenbedingun-
gen auf 12 GW erhöht werden könnte, so dass der Anlagenpark im Schnitt dreifach überbaut wäre, 
wobei es angesichts der vielen unterschiedlichen Standortbedingungen eine starke Bandbreite inner-
halb des Bestands geben muss. Deshalb schlagen wir ein Ausschreibungsvolumen von 1.800 MW/a ab 
2025 vor. Eine Vorgabe im EEG, die zu mindestens einer vierfachen Überbauung führen würde, wie sie 
im FrakE vorgesehen ist, würde dementsprechend ein noch viel höheres Ausschreibungsvolumen er-
fordern. 
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Siebtens: Eine weitere Verschärfung der Mindestvorgabe für die Flexibilisierung ist nicht notwendig, 
um eine hohe Flexibilisierung von geeigneten Biogasanlagen anzureizen.  

In den letzten Jahren kam es auf den Spotmärkten immer wieder zu stärkeren Preisausschlägen, die 
eine Flexibilisierung wirtschaftlich interessant machen. Zudem sieht bereits das EEG 2023 für neu be-
zuschlagte Anlagen mehrere Regelungen vor, die die flexible Stromerzeugung, die sich an diese Preis-
signale anpasst, praktisch erzwingt, die mit dem FrakE auch noch verschärft werden. Zu diesen Rege-
lungen gehören: 

• Die EEG-Vergütung wird in Zeiten negativer Börsenstrompreise (EEG 2023) bzw. Börsenstrom-
preisen < 2 ct/kWh (FrakE) ausgesetzt. Anlagen, die dann nicht abschalten, müssen de facto 
also „Strafzahlungen“ leisten, da den Kosten für das eingesetzte Biogas keine oder sogar ne-
gative Erlöse in der Stromvermarktung gegenüberstehen.  

• Die EEG-Vergütung wird auf eine jährliche Strommenge (Bemessungsleistung) begrenzt, die 45 
Prozent der installierten Leistung entspricht. Jede Anlage muss damit technisch in der Lage 
sein, zumindest in der Hälfte der Jahresstunden die Stromerzeugung einzustellen und erhält 
so einen wirtschaftlichen Anreiz, die Stromerzeugung in Hochpreisphasen zu verdoppeln. 

• Jede Anlage muss zu mindestens 1.000 Stunden pro Jahr zu mindestens 85 Prozent der instal-
lierten Leistung ausgelastet sein. „Teillastkonzepte“, bei denen ein BHKW dauerhaft in Grund-
last läuft, während das andere praktisch keinen Strom erzeugt, sind damit nicht möglich.  

Biogasanlagen, die zukünftig einen Zuschlag erhalten, besitzen also ganz unabhängig von der maximal 
zulässigen Bemessungsleistung oder zulässigen Menge der Betriebsviertelstunden starke marktwirt-
schaftliche Anreize, zu flexibilisieren und flexibel Strom zu erzeugen – wo dies technisch, rechtlich und 
wirtschaftlich möglich ist. Eine verschärfte Mindestvorgabe ist also nicht notwendig.  

Vorschlag 

Die Mindestvorgabe für die Überbauung sollte zumindest für die Ausschreibungen in 2025 
und 2026 bei einer doppelten Überbauung bleiben. Weitere Verschärfungen müssen ma-
ximal eine dreifache Überbauung fordern, eine mit ausreichend Vorlauf implementiert 
werden (z.B. erst für Ausschreibungen in 2027) und Ausnahmetatbestände für bestimmte 
Anlagengruppen berücksichtigen (z.B. Anlagen mit Genehmigung nach Baurecht). 

1.2. Die Umstellung auf maximal vergütungsfähige Betriebsviertelstunden pro 
Jahr bestraft saisonale Fahrweise (Art. 1 Nr. 7 Buchstabe c FrakE zur Einfüh-
rung eines neuen § 39i Abs. 2a EEG 2023 streichen) 

Die Umstellung von einer Begrenzung des Anteils der Bemessungsleistung an der installierten Leistung 
hin zu einer Begrenzung der jährlichen Betriebsviertelstunden führt zu wirtschaftlichen Nachteilen bis 
hin zur Unwirtschaftlichkeit bestimmter, klima- und energiepolitisch gewünschter Anlagenkonzepte. 

Erstens: Saisonale Fahrweise. Die energiewirtschaftlich besonders sinnvolle Fahrweise von Biogasan-
lagen, bei der in den Wintermonaten sowohl die residuale Stromlast als auch der Wärmebedarf be-
sonders hoch sind, wird oft dadurch realisiert, dass in den Sommermonaten nur Gülle eingesetzt und 
die Biogaserzeugung z.B. auf ein Drittel reduziert wird, in den Wintermonaten aber auch die besonders 
energiehaltige Anbaubiomasse eingesetzt und die Biogaserzeugung voll hochgefahren wird. Während 
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im Winter dann die vollständige bezuschlagte Leistung aktiviert wird, fährt beispielsweise im Sommer 
nur eines von mehreren BHKW. Die Betriebsstunden im Sommer werden mitgezählt, ohne dass auf 
Basis der gesamten Leistung Strom erzeugt wird. Die vergütungsfähige Strommenge sinkt weiter. 

Zweitens: Systemdienstleistungen. Eine Reduzierung der Stromproduktion, die keine vollständige Still-
standszeit ist, z.B. zur Erbringung negativer Regelleitung, zählt bei der im FrakE vorgeschlagenen Sys-
tematik ab einem gewissen nicht mehr als Betriebszeit; der Anlagenbetreiber würde dann den An-
spruch auf den EEG-Vergütung für die gesamte Strommenge in diesem Zeitraum verlieren. 

Drittens: Es gibt Zeiten, in denen zum Beispiel aufgrund von notwenigen Revisionsarbeiten oder tech-
nischer Schäden eine Stromerzeugungseinheit nicht in Betrieb ist. Wenn eine Anlage über mehrere 
BHKW verfügt, würden diese Zeiten trotzdem als Betriebsstunden zählen; die Anlage würde also ver-
gütungsfähige Strommengen verlieren, ohne eine Vergütung zu erhalten. 

Vorschlag 

Die Systematik bei der Begrenzung der Laufzeit von Biogasanlagen im EEG sollte nicht 
geändert werden, sondern auch zukünftig als Begrenzung der Bemessungsleistung an der 
installierten Leistung gefasst, nicht als Begrenzung der vergütungsfähigen Betriebsstun-
den. Sollte der Gesetzgeber sich dafür entscheiden nach einem ausreichenden Über-
gangszeitraum anstelle einer doppelten eine dreifache Überbauung zu fordern, würde 
dies bedeuten, dass er neue § 39i Abs. 2a FrakE gestrichen wird. Stattdessen würde die 
Begrenzung der vergütungsfähigen Bemessungsleistung für Biogasanlagen in § 39i Abs. 2 
Nr. 1 EEG 2023 für die Ausschreibungen in 2027 und 2028 auf 40 Prozent der installierten 
Leistung abgesenkt 

2. Zum Ausschreibungsvolumen: Anhebung auf mindestens 1.800 
MW pro Jahr notwendig (Änderung von Art. 1 Nr. 3 FrakE zur Ände-
rung von § 28c Abs. 2 EEG 2023) 

Wie oben beschrieben zeigen die Ergebnisse der jüngsten Biomasse-Ausschreibungen aus dem Okto-
ber 2024 zeigen, wie groß Handlungsbedarf und Handlungsdruck hier sind. Bei der Ausschreibung wur-
den auf ein Volumen von 234 MW 712 Gebote mit einer Gesamtleistung von 622 MW eingereicht; die 
allermeisten davon waren Gebote von Bestandsanlagen. Nur 283 Gebote mit einer Leistung von 234 
MW wurden bezuschlagt. Das bedeutet auch, dass 429 Anlagen mit einer Leistung von 388 MW weiter 
Strom und Wärme produzieren möchten, ihnen aber keine Chance dafür gegeben wird. Ab 2025 wird 
der Kreis der Anlagen, die ebenfalls noch keine Perspektive für die Zeit nach Ende ihrer EEG-Vergütung 
besitzen, weiter ansteigen. Verschärfend wird gemäß EEG das Biomasse-Ausschreibungsvolumen 2025 
sogar abgesenkt. 

Insbesondere für die tausenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen und Holzenergieanlagen, deren 
erster Vergütungszeitraum in den nächsten Jahren endet, sind die Ergebnisse aus mehreren Gründen 
alarmierend und lassen für die nächsten Jahre dramatische Entwicklungen erahnen: 

Das Ausschreibungsvolumen ist so gering, dass die Stilllegung tausender Anlagen und der Verlust 
von 34 TWh erneuerbarer regelbarer Stromerzeugung und 23 TWh erneuerbarer Wärmeerzeugung die 
Folge ist. 
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Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) hat berechnet, dass selbst bei einer vollständigen 
Ausschöpfung der EEG-Ausschreibungsvolumina und dem Weiterbetrieb der bestehenden Bioener-
gieanlagen bis zum Ende ihres zweiten Vergütungszeitraums sich die Stromerzeugung aus Biomasse 
innerhalb der nächsten zehn Jahre mehr als halbieren wird:1  

 

Auf das völlig unzureichende Ausschreibungsvolumen wird auch zu Recht zur Begründung von Art. 1 
Nr. 4 Buchstabe b FrakE hingewiesen. 

Wie oben beschrieben ist das Ausschreibungsvolumen des EEG 2023 so gering, dass die Strommenge, 
die aus Biomasse erzeugt wird, in den nächsten Jahren radikal sinken wird (2025: 400 MW; ab 2026: 300 
MW/a; 2025-2028 insgesamt: 1.300 MW). Obwohl der FrakE Verbesserungen ggü. dem KabE aufweist, 
werden die drohenden Stilllegungswellen durch den FrakE nicht aufgehalten, sondern sogar noch ver-
stärkt. Der Grund dafür sind schlicht die ebenfalls oben beschriebenen verschärften Anforderungen 
an die Überbauung von Biogasanlagen, die die vergütungsfähigen Strommengen weiter verringern.   

• Mit dem FrakE wird die für die Jahre 2025-2028 insgesamt ausgeschriebene installierte Leis-
tung nur leicht erhöht, von 1.300 MW (EEG 2023) auf 2.045 MW (FrakE). Daran ändert auch die 
Regelung, dass 29 Prozent des nicht genutzten Biomethan-Ausschreibungsvolumens in die Bi-
omasse-Ausschreibungen verschoben werden, nichts grundlegend (maximal 174 MW/a bzw. 
696 MW in 2025-2028). Nach Berechnungen der Bioenergieverbände müsste eine installierte 
Leistung von 7,2 GW in 2025-2028 bzw. 1.800 MW pro Jahr ab 2025 ausgeschrieben werden, um 
die Stromerzeugung aus Biomasse auf dem heutigen Niveau halten und gleichzeitig die Bio-
gasanlagen flexibilisieren zu können. 

• Gleichzeitig wird die Strommenge, die eine Biogasanlage pro Jahr produzieren darf, ggü. dem 
EEG 2023 in etwa halbiert. Im EEG 2023 wird die Bemessungsleistung der Biogasanlagen, also 
die pro Jahr erzeugte Strommenge, auf 45 Prozent der installierten Leistung begrenzt (§ 39i 
Abs. 2 Nr. 1 EEG 2023). Mit dem FrakE soll diese Begrenzung der Bemessungsleistung durch eine 
Begrenzung der jährlichen Laufzeit auf 10.000 Betriebsviertelstunden (2025) bzw. 8.000 Be-
triebsviertelstunden (11 Jahre nach Zuschlag) ersetzt werden (Art. 1 Nr. 7 c zur Einführung von 
§ 39i Absatz 2a – neu). Dies entspricht einer Senkung der maximal zulässigen jährlichen Voll-
laststunden von ca. 3.900 auf 2.000 Betriebsstunden. Es erfolgt neben der Absenkung ein 
Wechsel der Systematik. 

 
1 DBFZ (2023), Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland 

https://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_50.pdf
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Vorschlag 

Mit dem Biomasse-Paket sollten die Ausschreibungsvolumina so angehoben werden, 
dass 

• die Stromerzeugung aus Biomasse, d.h. die Bemessungsleistung, zumindest auf dem heu-
tigen Niveau gehalten wird. 

• mindestens so viel installierte Leistung ausgeschrieben und zugebaut wird, um die Flexi-
bilisierung des Biogasanlagenparks zu ermöglichen. 

Wie oben beschrieben entspräche dies nach Berechnungen der Bioenergieverbände ei-
nem Ausschreibungsvolumen von 1.800 MW pro Jahr ab 2025 bzw. 7,2 GW in 2025-2028. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass der Bioenergieanlagenpark im Schnitt dreifach 
überbaut ist. 

3. Zur Verkürzung der Frist zwischen Ausschreibung und Wechsel 
vom ersten in den zweiten Vergütungszeitraum: Frist bei 60 Mona-
ten belassen (Art. 1 Nr. 5 Buchstabe b FrakE zur Änderung von § 39g 
Abs. 2 EEG 2023 streichen) 

Mit dem FrakE fallen bereits bezuschlagte Anlagen schon nach 24 anstatt bislang nach 60 Monaten 
nach dem Zuschlag in den zweiten Vergütungszeitraum (Art. 1 Nr. 5 Buchstabe b FrakE zur Änderung 
von § 39g Abs. 2 EEG 2023). Die Bioenergieverbände lehnen diese Verkürzung ab. 

Viele Investitionen in die Ertüchtigung einer Bioenergieanlage müssen über einen längeren Zeitraum 
abgeschrieben werden. Die umfassende Flexibilisierung einer Biogasanlage erfordert selbst bei der 
Zahlung der Flexibilitätsprämie einen Refinanzierungszeitraum von mindestens acht Jahren sowie eine 
Betriebsperspektive über die 20-jährige Vergütungsperiode des EEG hinaus. Nahwärmenetze müssen 
sogar über einen Zeitraum von deutlich mehr als zehn Jahren projektiert werden. Um diese Investiti-
onen anzureizen, benötigen Anlagenbetreiber bzw. die kreditgebenden Banken eine entsprechend 
lange Finanzierungsgarantie. Die fünfjährige Vorlaufzeit kann dazu beitragen, diese zu schaffen. Eine 
Verkürzung auf zwei Jahre reduziert dementsprechend die Investitionssicherheit und damit auch An-
reize für Investitionen in die Flexibilisierung oder die Errichtung eines Wärmenetzes.    

Vorschlag 

Um die Flexibilisierung des Biogasanlagenbestands sowie die Errichtung von Wärmenet-
zen an Bioenergieanlagen anzureizen, sollte der Zeitraum zwischen der Teilnahme am 
Ausschreibungsverfahren und dem Wechsel in den zweiten Vergütungszeitraum bei 60 
Monaten belassen werden. 
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4. Zur Verlängerung des zweiten Vergütungszeitraums (Art. 1 Nr. 5 
Buchstabe e Doppelbuchstabe aa FrakE zur Ergänzung von § 39g 
Abs. 5 EEG 2023) 

Der zehnjährige Vergütungszeitraum ist zu kurz, um Investitionen in ein Wärmenetz oder in die Flexi-
bilisierung abschreiben zu können. Die Verlängerung von zehn auf 12 Jahre ist deshalb sehr zu be-
grüßen. 

5. Zum Maisdeckel: Weitere Absenkung ist technisch und/oder 
wirtschaftlich hochproblematisch (Art. 1 Nr. 7 Buchstabe a FrakE 
zur Änderung von § 39i Abs. 1 EEG 2023 streichen) 

Für neue und bestehende Biogasanlagen, die in den zweiten Vergütungszeitraum wechseln, soll die 
bereits bestehende Begrenzung des Einsatzes von Mais und Getreide von heute 35 Prozent (2024 & 
2025) bzw. 30 Prozent (ab 2026) auf 25 Prozent verschärft werden. Die Bioenergieverbände lehnen eine 
weitere Verschärfung des Maisdeckels ab. Energiewirtschaftlich und klimapolitisch sinnvoll wäre viel-
mehr das Gegenteil. 

Die Biogasbranche ist sich der Diskussion rund um eine Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen 
bewusst und ist bestrebt, den Anteil klassischer nachwachsender Rohstoffe zu reduzieren. Eine regu-
latorisch vorgegebene pauschale und drastische Reduzierung des Einsatzes Energiepflanzen ist jedoch 
strikt abzulehnen. 

Erstens: Eine saisonale Flexibilisierung von Biogasanlagen benötigt Einsatzstoffe mit hohem Energie-
gehalt.  

Ein großer energiepolitischer Vorteil der Stromerzeugung aus Biomasse ggü. anderen Flexibilitätsop-
tionen wie Batteriespeichern ist die Möglichkeit der saisonalen Verschiebung der Stromproduktion auf 
die Wintermonate. Im Fall einer saisonalen Flexibilisierung von Biogasanlagen werden in den Som-
mermonaten Substrate mit niedrigem Energiegehalt (z.B. Gülle oder Zwischenfrüchte) eingesetzt, die 
in den Wintermonaten um Substrate mit hohem Energiegehalt (wie Mais) ergänzt werden. Eine Begren-
zung des Maisanteils auf 25 Prozent würde diese energiewirtschaftlich extrem sinnvollen Anlagenkon-
zepte verhindern. 

Zweitens: Klassische Energiepflanzen sind zumindest als Co-Substrat notwendig, um alternative Sub-
strate wie Gülle oder Zwischenfrüchte erschließen zu können, insbesondere für Bestandsanlagen. Da 
viele Alternativen zu klassischen Energiepflanzen nur einen geringen Energieertrag haben und nicht 
über weite Strecken transportierbar sind, müssen an vielen Standorten weiterhin energiereiche Ener-
giepflanzen eingesetzt werden, um wirtschaftliche Anlagengrößen zu generieren. Dies gilt insbeson-
dere für Bestandsanlagen, die ursprünglich auf einen anderen Einsatzstoffmix ausgelegt wurden.  

Drittens: Alternative Einsatzstoffe sind teurer als klassische Energiepflanzen. Die Mehrkosten müssen 
gegenfinanziert werden. Die spezifischen Kosten bei der Herstellung von Biogas aus alternativen Ein-
satzstoffen sind in aller Regel höher als bei der Herstellung aus klassischen Energiepflanzen. Wenn 
bei der Biogaserzeugung künftig mehr auf alternative Einsatzstoffe gesetzt werden soll, müssen die 
Mehrkosten durch eine zusätzliche Finanzierung gedeckt werden, z.B. eine höhere EEG-Vergütung.  
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Viertens: Die Produktion von Energiepflanzen bereichert in vielen Regionen die Fruchtfolge oder er-
möglicht überhaupt erst wirtschaftliche Produktionssysteme. Nicht auf jedem Acker kann Brotweizen 
angebaut werden. Vorgaben zur Begrenzung des Maximalanteils einzelner Kulturen sind im Fachrecht 
zu regeln.   

Vorschlag 

Der Maisdeckel sollte nicht weiter verschärft werden. 

6. Zur Anhebung des Flexibilitätszuschlags (Art. 1 Nr. 10 FrakE zur 
Änderung von § 50a EEG 2023) 

Die Mehrkosten für die Flexibilisierung von Biogasanlagen sollten eigentlich über den Investitionszu-
schuss im EEG (Flexibilitätszuschlag) zumindest teilweise gedeckt werden, damit Banken Kredite für 
die notwendigen Investitionen gewähren. Aufgrund der mit der Inflation gestiegenen Preise für tech-
nische und bauliche Anlagenkomponenten sowie der deutlich gestiegenen Zinsen ist der Flexibilitäts-
zuschlag heute jedoch bei weitem nicht mehr Kosten deckend. Derzeit fehlt eine Anpassung des An-
reizsystems an die gestiegenen Kosten. Nach einem zwischenzeitigen Investitionsschub für die Flexi-
bilisierung stagniert diese inzwischen. 

Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass mit dem FrakE der Flexibilitätszuschlag auf 100 Euro/kW ange-
hoben werden soll. Nach Berechnungen des Fachverband Biogas e.V. (FvB) muss der Flexibilitätszu-
schlag jedoch auf mind. 120 Euro/kW erhöht werden, um die Inflation der letzten Jahre sowie die Zins-
steigerungen auszugleichen und den weiteren Zubau von Flexibilität zu ermöglichen 

Vorschlag 

Der Flexibilitätszuschlag wird auf 120 Euro/kW erhöht. Die Erhöhung sollte im Übrigen 
auch für bereits bezuschlagte Anlagen gelten. 

7. Zur Quote für Bestandsanlagen an Wärmenetzen (Änderung von 
Art. 1 Nr. 4 FrakE zur Änderung von § 39d EEG 2023) 

Mit dem FrakE soll im Ausschreibungsverfahren eine Quote für Bestandsanlagen, die an Wärmenetze 
angeschlossen sind, eingeführt werden. Die konkrete Ausgestaltung der Quote hat sich im FrakE ggü. 
der Ausgestaltung im KabE zwar verbessert. Dennoch sehen die Bioenergieverbände eine solche Quote 
kritisch. 

Erstens: Auch die Formulierung der Quote im FrakE schließt sehr viele energiewirtschaftlich und kli-
mapolitisch sinnvolle Wärmekonzepte aus. Ausgeschlossen sind u.a. Prozesswärmeanwendungen, 
Neuanlagen, neu errichtete Wärmenetze (unabhängig davon, ob Bestandsanlage oder Neuanlage) so-
wie Wärmeerzeuger mit einer thermischen Leistung von weniger als 300 Kilowatt. Dafür ist keine fach-
liche Begründung ersichtlich. 

Zweitens: Es entsteht unnötig Bürokratie durch den zusätzlichen Gutachternachweis, die zum jetzigen 
Zeitpunkt eher abgebaut und nicht erhöht werden sollte. Ebenfalls mit hoher Unsicherheit behaftet 
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ist die Umsetzung der Quote innerhalb des Ausschreibungssystem. Das belegen Erfahrungen zur Süd-
quote und der endogenen Mengensteuerung.  

Vorschlag 

Es sollte keine Quote für Bestandsanlagen an Wärmenetzen eingeführt werden. Vielmehr 
sollte über anderweitige Anreizsysteme eine Sicherstellung von Wärmenutzungen erfol-
gen. Dabei sollte nicht auf spezielle Anwendungsfälle abgestellt werden, sondern auf das 
Ziel Wärmesenken zu bedienen. 
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